
Aus ökologischen Gründen und durch 

attraktive Förderprogramme des Bun-

des hat sich die Zahl der Anlagen zur 

Nutzung erneuerbarer Energien stark 

erhöht. Versicherer und Feuerwehren 

müssen sich daher mit der Funktions-

weise und den Gefahren beschäftigen, 

die von diesen Anlagen und den neuen 

Technologien ausgehen können.

Bereits im Jahr 2010 wurde von einem

Arbeitsteam von Vertretern des Verban-

des der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) 

und Mitarbeitern der Schadenverhütungs-

bereiche der Westfälischen Provinzial Ver-

sicherung AG und der Provinzial Rheinland 

Versicherung AG die Taschenkarte „Photo-

voltaikanlagen – Sicherheit für den Feuer-

wehreinsatz“ erstellt und an die Feuer-

wehren in Nordrhein-Westfalen sowie in 

Rheinland-Pfalz verteilt. 

Nun entwickelte das Arbeitsteam eine wei-

tere Taschenkarte für Brandereignisse 

oder sonstige technische Hilfeleistungen in 

Biogasanlagen. Ziel der Taschenkarte ist 

es, mögliche Gefahren und Grundsätze 

beim Feuerwehreinsatz in Biogasanlagen 

in kompakter Form darzustellen. Deshalb 

liegt die Taschenkarte erneut in einem 

handlichen DIN A6-Format vor. Zur Veran-

schaulichung sind Gefahrensymbole und 

Piktogramme eingefügt.

Auf der ersten Seite sind ferner die wich-

tigsten Grundsätze bei Brandereignissen 

oder bei sonstigen technischen Hilfeleis-

tungen in Biogasanlagen zusammenge-

fasst. Dadurch erhalten die Einsatzkräfte 

der Feuerwehr eine schnelle Übersicht mit 

wichtigen Maßnahmen (Bild 1).

Aufbau einer Biogasanlage

In einer Biogasanlage werden Substrate 

(organische Stoffe), wie beispielsweise 

nachwachsende Rohstoffe oder Abfälle 

aus der Lebensmittelindustrie, zusammen 

mit Wirtschaftsdüngern in Fermentern mi-

krobiologisch abgebaut. Das bei der Ver-

gärung entstehende Biogas wird nach der 

Aufbereitung und Reinigung gespeichert. 

Bei der Verbrennung in einem Blockheiz-

kraftwerk (BHKW) wird es in Strom und 

Wärme umgewandelt.

Zur besseren Übersichtlichkeit ist der 

schematische Aufbau einer Biogasanlage 

in einem Schaubild wiedergegeben. Die ein-

zelnen Komponenten sind erklärt (Bild 2).

Eigenschaften und Gefährlich-
keitsmerkmale von Biogas

Die Zusammensetzung von Biogas kann in 

Abhängigkeit der verwendeten Substrate 

variieren. Nach den „Sicherheitsregeln für 

Biogasanlagen“ der landwirtschaftlichen Be-

rufsgenossenschaft1) besteht Biogas im We-

sentlichen aus Methan (50 bis 80 Vol.-%), 

Kohlendioxid (20 bis 50 Vol.-%) und 

Schwefelwasserstoff (0,01 bis 0,4 Vol.-%). 

Ebenso enthalten sind Spuren von Ammo-

niak, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlen-

monoxid. Schwebstoffe können ebenfalls 

vorhanden sein.

Die Dichte von Biogas liegt etwa bei

1,22 kg / m3 und damit ist Biogas etwas 

leichter als Luft. Ein Explosionsbereich 

liegt bereits bei 6 bis 22 Vol.-% vor. Die 

Zündtemperatur liegt mit 700  °C etwas hö-

her als die Zündtemperatur von Erdgas.
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Da Biogas im Wesentlichen ein Gemisch 

aus Methan, Kohlendioxid und Schwefel-

wasserstoff ist, werden die Gefährlich-

keitsmerkmale auch von diesen Inhalt-

stoffen bestimmt. Bei Methan handelt es 

sich um ein hochentzündliches Gas. Somit 

ist bei Biogasanlagen insbesondere von 

einer Brand- und Explosionsgefahr auszu-

gehen. Die Gefährdungen durch die Stoffe 

sind im Bild 3 dargestellt.

Gefahren an der Einsatzstelle

Bei Biogasanlagen ist grundsätzlich mit

einer Brand- und Explosionsgefährdung

zu rechnen. Explosionsgefährdete Berei-

che sind im Feuerwehrplan entsprechend 

gekennzeichnet. Außerdem kann eine An-

steckungsgefährdung für die Einsatzkräfte 

durch Kofermente mit Krankheitserregern 

beispielsweise in Flüssig- oder Festmist 

bestehen. Ferner kann bei Biogasen – je 

nach Konzentration – eine Erstickungs- 

und Vergiftungsgefahr auftreten.

Zudem ist eine Absturz- und Durchbruch-

gefahr im Bereich von Gruben, Güllelagern 

und Gärbehältern in Betracht zu ziehen. 

Als weitere Gefahren sind Elektrizität im 

Bereich des Blockheizkraftwerks sowie 

eine Ausbreitungsgefährdung durch Wär-

mestrahlung und Austritt von Betriebsstof-

fen zu nennen.

Schließlich kann auch eine Umweltgefähr-

dung durch bestimmungswidrigen Austritt 

von Substraten / Kofermenten entstehen, 

die wassergefährdend sein können (Bild 4).

Einsatzhinweise für die Feuerwehr

Unter Berücksichtigung der spezifischen 

Gefährdungen können die nachfolgenden 

Einsatzhinweise abgeleitet werden, die 

beim Feuerwehreinsatz bei Biogasanlagen 

zu beachten sind.

Bereits bei der Anfahrt der Einsatzkräfte ist 

die Windrichtung zu beachten. Aufgrund 

der Explosionsgefahr ist ein ausreichender 

Abstand zur Biogasanlage einzuhalten. 

Geeignete Gas- und Ex-Warngeräte sind 

bereitzuhalten.

Bei bestimmungswidrigem Austritt von Bio-

gasen ist die Explosionsgefahr zu beach-

ten und Zündquellen zu vermeiden. Geeig-

nete Gas- und Ex-Warngeräte sind zur 

Überprüfung der Gaskonzentration in der 

Umgebung zu verwenden und der Gefähr-

dungsbereich ist abzusperren. Restgase 

sind kontrolliert abbrennen zu lassen und 

dürfen nicht gelöscht werden, solange die 

Gaszufuhr abgesperrt bzw. unterbunden 

ist. Ferner ist auch bei Brandereignissen 

am Blockheizkraftwerk die Gaszufuhr ab-

zusperren und der Not-Aus-Schalter zu 

betätigen.

Brandversuche an Fermentern haben ge-

zeigt, dass bei einer durchgebrannten Fo-

lie keine akute Explosionsgefahr besteht, 

sofern das Gas an der Leckage kontrolliert 

abbrennt und nicht gelöscht wird.

Bei Bränden an elektrischen Anlagen (z.  B. 

Einspeisung im Bereich des Blockheiz-

kraftwerks) sind die üblichen Sicherheits-

regeln für elektrischen Anlagen zu beach-

ten und möglichst der Strom abzuschalten 

bzw. die Anlage spannungsfrei zu schal-

ten. Nach Feststellung der Spannungsfrei-

heit ist die elektrische Anlage gegen Wie-

dereinschalten zu sichern.

Beim Einstieg und der Rettung von Ver-

letzten in Gruben / Fermentern sind neben 

geeigneter Schutzausrüstung auch um-

luftunabhängige Atemschutzgeräte sowie 

Sicherungsgeräte gegen Absturz bzw. 

Durchbruch zu verwenden.

Sofern Substrate / Kofermente austreten, 

ist eine geeignete Schutzausrüstung zu 

verwenden. Auf die Einsatzhygiene am 

Einsatzort ist zu achten und die Einsatz-

grundsätze nach der Feuerwehrdienstvor-

schrift 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ 

sind einzuhalten. Leckagen sind möglichst 

zu verschließen bzw. abzudichten. Über-

dies sollte das Versickern und Auslaufen in 

Boden, Kanalisation und Gewässern ver-

hindert werden (Bild 5). �
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